
BayStVollzG: Art. 67 Überstellung, Verlegung

Art. 67  Überstellung, Verlegung 
 
(1) Kranke Gefangene können in ein Anstaltskrankenhaus oder in eine für die Behandlung ihrer Krankheit 
besser geeignete Anstalt überstellt oder verlegt werden.

(2) Kann die Krankheit in einer Anstalt oder einem Anstaltskrankenhaus nicht erkannt oder behandelt 
werden oder ist es nicht möglich, die Gefangenen rechtzeitig in ein Anstaltskrankenhaus zu überstellen oder 
zu verlegen, sind sie in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzugs zu bringen.


